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Schulstandort  Hauptschule Holzheimer Weg 
 
Gemeinsamer Dringlichkeitsantrag der CDU-Fraktion und der Fraktion Bündnis`90 / Die 
Grünen, AN 0165/2011 aus der Sitzung der Bezirksvertretung Chorweiler vom 20.01.2011 - 
Top 8.3.6: 
 
Die Bezirksvertretung Chorweiler beschließt, den Beschluss der Schulkonferenz der Hauptschule 
Holzheimer Weg vom 15.12.2010, die Hauptschule an den Standort in Seeberg zu verlagern, nicht 
umzusetzen, bevor geprüft worden ist,  

• ob der Schulkonferenzbeschluss ordnungsgemäß zustande gekommen ist,  
• ob eine fundierte Willensbildung der Schüler- und Elternschaft in dem knappen Zeitraum 

möglich war,  
• und bevor nicht eine endgültige und nachvollziehbare Bewertung der zuständigen Fach-

verwaltung über die im Ratsbeschluss vom 13.07.2010 genannten Problemstellungen wie 
vorläufige Bestandssicherung des Schulstandortes, Sanierungsmöglichkeiten auch über 
Private Public Partnership vorliegt. 

 
Antwort der Verwaltung 
 
Die Prüfung, ob der Schulkonferenzbeschluss ordnungsgemäß zustande gekommen ist und ob 
eine fundierte Willensbildung der Schüler und Elternschaft in dem knappen Zeitraum möglich war, 
wurde durch die Schulverwaltung durchgeführt. Im Ergebnis ist festzustellen, dass der Beschluss 
weder als rechtswidrig bezeichnet werden könnte noch zu beanstanden ist. Im Bezug auf die Be-
schlussfähigkeit und Abstimmung bestehen keinerlei juristische Bedenken.  
Hinsichtlich der Bewertung der zuständigen Fachverwaltung über die im Ratsbeschluss vom 
13.07.2010 genannten Problemstellungen wird auf die Stellungnahme der Stabsstelle integrierte 
Jugendhilfe und Schulentwicklungsplanung, Vorlagen Nr. 0200/2011 verwiesen. Ergänzend hierzu 
wird mitgeteilt, dass eine Ausführung einer Generalinstandsetzung im Rahmen ÖPP laut Auskunft 
der Fachverwaltung zurzeit nicht in Betracht kommt. 
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Anfrage der CDU-Fraktion und der Fraktion Bündnis`90 / Die Grünen AN/0467/2011 aus der 
Sitzung der Bezirksvertretung Chorweiler vom 24.02.2011 TOP 7.2.7 
 
Anfrage des Bezirksvertreters Herr Stuhlweißenburg 
 
Bezirksvertreter Herr Stuhlweißenburg erinnert an den Beschluss in der Sitzung am 20.01.2011 
unter TOP 8.3.6 zu dem noch keine Stellungnahme der Verwaltung vorliegt. 
Zudem bittet er um Beantwortung der Frage, ob es konkrete Anfragen eines oder mehrerer Inves-
toren für die Gemeinschaftshauptschule (GHS) Holzheimer Weg gibt, und wenn ja, ob es bereits 
Verhandlungen seitens der Stadt mit diesen Investoren gegeben hat. 
 
Antwort der Verwaltung 
 
Stellungnahme zu TOP 8.3.6: siehe oben.  
 
Derzeit sind nach Auskunft der Gebäudewirtschaft als Eigentümerin des Grundstücks keine 
Kaufanfragen von Investoren für das Objekt GHS Holzheimer Weg gestellt worden. 
 
Anfrage des Bezirksvertreters Herr Kleinjans 
 
Bezirksvertreter Herr Kleinjans möchte wissen, ob in der Einladung zur Schulkonferenz der Tages-
ordnungspunkt „Schließung der Schule“ aufgeführt war, und ob die Einladung fristgerecht versandt 
wurde. Er bittet um Information bezüglich des Anmeldeverfahrens für das neue Schuljahr, da die 
Frist hierzu vor dem Ratsbeschluss abgelaufen war. Zudem hätte er gerne eine Aufstellung über 
die vorhandenen Räumlichkeiten an der GHS Holzheimer Weg sortiert nach Klassenräumen, 
Fachräumen, Aula, Sporthalle etc.  
 
Antwort der Verwaltung 
 
In der Einladung zur Schulkonferenz lautete der Tagesordnungspunkt „Schulentwicklung“. Die Mit-
glieder der Schulkonferenz waren durch die Informationsveranstaltung der Schule am 08.12.2010, 
durch eine Zusammenkunft der Eltern aus dem Kreis der Elternpflegschaft zum Thema „Zusam-
menschluss“ sowie durch die Schulvollversammlung am 09.12.2010 umfassend über den Inhalt 
des Tagesordnungspunktes informiert. In diesen Veranstaltungen wurde ausdrücklich darauf hin-
gewiesen, dass der „Zusammenschluss“ Thema der kommenden Schulkonferenz sein sollte. Da-
her wird die o.g. Bezeichnung des Tagesordnungspunktes als ausreichend erachtet.  
Des Weiteren wurde die Ladungsfrist überprüft. Die Einladung erfolgte fristgerecht. 
Das Anmeldeverfahren wurde nach Auskunft der unteren Schulaufsichtsbehörde nicht einge-
schränkt und entsprechend durchgeführt. 
Eine Aufstellung über die vorhandenen Räumlichkeiten ist als Anlage beigefügt. 
 
Anfrage des Bezirksvertreters Herr Birkholz 
 
Bezirksvertreter Herr Birkholz bittet bezüglich der Stellungnahme der Verwaltung zu TOP 10.2.4 
um Vorlage der Berechnung über die Entwicklung der Schülerzahl für den Stadtbezirk Chorweiler, 
im Vergleich dazu auch für die Gesamtstadt. 
 
Antwort der Verwaltung 
 
Es wird auf den Schulentwicklungsplan verwiesen. Dieser wurde am 15.03.2011 in der Bezirksver-
tretung Chorweiler vorgestellt. Auf Seite 187 ff werden in Kapitel 5.4.4.6 die Entwicklungszahlen für 
den Stadtbezirk Chorweiler detailliert dargestellt. Die Ergebnisse der Schulentwicklungsplanung 
auf gesamtstädtischer Ebene befinden sich auf Seite 141 ff in Kapitel 5.4.3. 
 
Anfrage des Ratsmitgliedes Frau Nesseler-Komp 
 
Ratsmitglied Frau Nesseler-Komp kritisiert, dass entgegen des Ratsbeschlusses laut Schulkonfe-
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renzbeschluss keine Neuaufnahme in die Klasse 5 für den Standort Holzheimer Weg erfolgen soll, 
und damit die Anmeldezahlen verfälscht werden. Die entsprechenden Berechnungen werden zu-
dem im Rahmen der Integrierten Jugendhilfe- und Schulentwicklungsplanung vorgestellt.  
 
Antwort der Verwaltung 
 
Wie vorgenannt mitgeteilt, wurde das Anmeldeverfahren nicht eingeschränkt, Anmeldungen waren 
möglich. 
 
Gemeinsame Anfrage der CDU-Fraktion und der Fraktion Bündnis`90 / Die Grünen zur Sit-
zung der Bezirksvertretung Chorweiler am 24.02.2011 

• Wie wird die Verwaltung sicherstellen, dass nach einer möglichen Schulschließung – wenn 
das rechtmäßige Zustandekommen des Schulkonferenzbeschlusses endgültig geklärt wur-
de – weiterhin genügend Räume für die Vereinsarbeit in Worringen zur Verfügung stehen? 

• Gibt es bereits Pläne für eine Nutzung des Schulgebäudes und –geländes im Falle der 
Schließung? 

 
Antwort der Verwaltung 
 
Zum derzeitigen Stand können keine konkreten Angaben zu Verfügbarkeiten von Räumen für die 
Vereinsarbeit in Worringen gemacht werden. Allerdings befinden sich in Worringen noch die Ge-
meinschaftsgrundschule und die Katholische Grundschule An den Kaulen. Ob dort Räume zur 
Vereinsnutzung zur Verfügung gestellt werden können, wäre zu klären.  
Im Falle der Schließung würde die Schulverwaltung das Gebäude abmieten. Die weitere Verwen-
dung des Gebäudes obliegt der Gebäudewirtschaft als Eigentümerin des Objektes.  
 
 
Erläuterung siehe Anlage 1 
 


